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Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO)

Vom 11. Dezember 2009

§ 40
Vollständigkeit der Ansätze, Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote, Vermögen

(1) In der Bilanz sind die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanz-
vermögen unbeschadet § 92 Abs. 1 Satz 1 GemO, die aktiven Abgrenzungsposten sowie das Eigen-
kapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsab-
grenzungsposten vollständig auszuweisen und hinreichend aufzugliedern.

(2) Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen,
Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet
werden, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(3) Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, darf ein Aktiv-
posten nicht angesetzt werden.

(4) Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten in der Bilanz ausge-
wiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Empfangene Investitionszu-
weisungen und Investitionsbeiträge sollen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entspre-
chend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst oder von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes abgesetzt werden.

Weitere Fassungen dieser Norm

§ 40 GemHVO, vom 11.12.2009, gültig ab 01.01.2010 bis 20.05.2016

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GBl. 2009, 770
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